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Volizug des Bayerischen Den kmalschutzgesetzes (BayDSchG)
Gde. Allmannshofen, Lkr. Augsburg; Aufstellung des Sebauungsplanes ,?Druisheimer
Stra1e" sowie 4. Anderung des Flâchennutzungsplanes

Zuständier Gebietsreferent:

øodendenkmalpflege: Herr Dr. Hubert Fehr

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und bitten Sie,

bel kUnftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser

Sachgebiet (B Q) und unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung nimmt

das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, ak Trager öffentUcher Belange, wie

folgt Stellung:

Bodendenkmalpflegerische Belange:

Wie auf Seite 5 (Begrundung aligemein) sowie Seite 6 (Begrundung Umweltbericht) BAYERISCHESLANDESAMT
FOR DENKMALPFIEGE

des vorliegenden Entwurfs zutreffend dargesteflt, befinden sich im näheren Umfeld
Dienststelle Mùnchen:

des Ptanungsgebiets mehrere Bodendenkmäier, die korrekt dargesteltt sind. Oem 1st

hinzuzufUgen, dass bei bauvorgreifenden Ausgrabungen im Baugebiet 'Am Hartfeld'
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nachgewiesen wurden, vor allem urgeschichtliche Siedlungsbefunde. Diese

Bodendenkmäler dürften sich nahtlos nach Norden in das jetzige Planungsgebiet

hinein fortsetzen.

Aus diesem Grund bedürfen aile Bodeneingriffe 1m gesamten Planungsgebiet einer

vorherigen denkmalrechtlichen Erlaubnis nach Art. 7,1 DSchG, worauf 1m

vorliegenden Entwurf auf Seite 5 des Tells B (Satzung und Verfahrensvermerke)

bere its zutreffend hingewiesen wird.

Urn etwaige Missverständnisse bel der Lektüre auszuschliegen, regen wir darüber

hinaus an, den Verweis auf die Meldepflicht für Zufalisfunde nach Art. 8 DSchG auf

Seite 6 des Tells B (Satzung and Verfahrensvermerke) zu tilgen. Darüber hinaus soute

der Hinweis auf die Meldepflicht nach Art. 8 DSchG aufSeite 8 des Tells C(BegrUndung

Umweltbericht) getilgt and durch den Hinweis auf die Eriaubnispflicht nach Art. 7,1

DSchG ersetzt werden.

Für aligemeine RUckfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen der Bauleitplanung

stehen wir selbstverstandiich gerne zur VerfQgung.

Fragen, die konkrete Belange der Bau- and Kuristdenkmalpflege oder

Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für 51e zustandigen

Gebietsreferenten der Praktischen Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de).

Mit freundlichen Grügen

Dr. Jochen Haberstroh

Diese Stellungnahme 1st ohne eigenhändige Unterschrift gültig.
Soute das Fachrecht, auf dern die Beteuligung des Bayerischen Landesamtes für Denkrnalpflege beruht,

ausnahrnsweise eine eigenhndig unterschriebene Stellungnahme verlangen, wird urn Rinweis gebeten
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